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Die Unterlassung der Begutachtung 

des Pflegegrades bis zum Tod 
 

Offener Brief an den Vorstandsvorsitzenden Andreas Klein 

Medizinischer Dienst Baden-Württemberg 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Klein 

Wie man in der Tagespresse, z.B. in der "Lahrer Zeitung" vom 13.04.2023, z.B. im "Stadtanzeiger 
Ortenau" vom 19.05.2023, ferner in Ihren Selbstdarstellungen in LinkedIn und XING und in Ihren 
eigenen Pressemeldungen unter https://www.md-bw.de/presse/pressemitteilungen nachlesen kann, 
sind Sie nicht geistig behindert und sind Sie auch in rechtlichen Dingen kein blutiger juristischer Laie, 
so dass Sie der Kriminalpolizei nicht vorgaukeln können, dass Sie nicht juristisch gewusst hätten, dass 
Sie gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 SGB XI gesetzlich verpflichtet sind, "durch eine Untersuchung des 
Antragstellers die Pflegebedürftigkeit zu ermitteln", und dass Ihnen gemäß § 18 Abs. 5 SGB XI 
gesetzlich verboten ist, von Pflegeheimen das Ausfüllen und Zurücksenden von Selbstauskunftsbogen 
zu verlangen, anstelle der gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchung des Antragstellers. 

Gemäß dem Buch "Jutta König: Pflegegrad-Management", 2018, praktiziert Ihr Medizinischer Dienst in 
Lahr und in Mannheim bereits seit 5 Jahren die gesetzwidrige Ausfüllen-und-Zurücksenden-Masche 
von Selbstauskunftsbogen, anstelle der gesetzlich vorgeschriebenen Untersuchung des Antragstellers 
(siehe unten Seite 2 und 3). 

Die Kriminalpolizei muss ermitteln, ob die Straftat der unterlassenen Hilfeleistung (§ 323c StGB) oder 
fahrlässigen Tötung (§ 222 StGB) von dem Medizinischen Dienst unter Ihrem Vorsitz begangen wurde 
(siehe http://www.chillingeffects.de/kkh-annette-guth.pdf). 

 

 
 

Im Briefkopf steht "Vorstandsvorsitzender Andreas Klein" 

https://www.md-bw.de/presse/pressemitteilungen
http://www.chillingeffects.de/kkh-annette-guth.pdf
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Im Buch "Jutta König: Pflegegrad-Management", 2018, Seite 36, wurde schon vor 5 Jahren festgestellt: 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

§ 18 Abs. 5 SGB XI lautet: 

(5) 1Die Pflege- und Krankenkassen sowie die Leistungserbringer sind verpflichtet, dem Medizinischen 
Dienst oder den von der Pflegekasse beauftragten Gutachtern die für die Begutachtung erforderlichen 
Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. 2§ 276 Abs. 1 Satz 2 und 3 des Fünften Buches 
gilt entsprechend. 

Hinweis: http://www.chillingeffects.de/kkh-sgb-11.pdf) enthält den kompletten Text des SGB XI 

 

http://www.chillingeffects.de/kkh-sgb-11.pdf
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Im Buch "Jutta König: Pflegegrad-Management", 2018, Seite 37, wurde schon vor 5 Jahren festgestellt: 
 

 
 

 
 

Hinweis: Pflegedokumentationen usw. müssen vom Pflegeheim nur vorgelegt werden, müssen also 
nicht an den Medizinischen Dienst versendet werden, wie dies der MD BW gesetzwidrigerweise unter 
Verstoß gegen § 18 Abs. 5 SGB XI verlangt (siehe http://www.chillingeffects.de/kkh-annette-guth.pdf). 

http://www.chillingeffects.de/kkh-annette-guth.pdf
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